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RS OGH 1954/4/28 3Ob239/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1954

Norm

ABGB §354 A1

ABGB §1100 D

ABGB §1448

PreisregelungsG, allg

Rechtssatz

Wird ein Bestandvertrag, der nicht dem Mietengesetz, wohl aber den Preisregelungsvorschriften unterliegt, hinsichtlich

der Zinsvereinbarung preisbehördlicher genehmigt, später jedoch auf Antrag des Bestandnehmers der Zins von

derselben Preisbehörde herabgesetzt, so folgert daraus nicht die Nichtigkeit des Vertrages:

Ein Räumungsbegehren des Bestandes ist abzuweisen.
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